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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung des Landkreises Diepholz 
- Nr. 39/21/23 - 

 
Anordnung der Aufstallung von Geflügel zum Schutz gegen die 

Geflügelpest 
 
 

Zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel wird Fol-
gendes angeordnet: 
 
Sämtliches im Landkreis Diepholz gehaltenes Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, 
Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) ist ab sofort ausschließlich 
 

1. in geschlossenen Ställen oder 
2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge ge-

sicherten dichten Abdeckung bestehen und mit einer gegen das Eindringen von Wild-
vögeln gesicherten Seitenbegrenzung versehen sein muss (Schutzvorrichtung), 

 
zu halten. 
 
Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahme wird im öffentlichen Interesse angeordnet. 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und gilt so lange, bis sie 
wieder aufgehoben wird. 
 
Begründung: 
Diese Verfügung basiert auf Art. 70 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 
2016/429 sowie § 13 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung und einer Risikobewertung nach Maßgabe des 
§ 13 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung. 
 
Gemäß Art. 70 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 er-
greift die zuständige Behörde bei Verdacht des Auftretens von u. a. hoch pathogener aviärer Influenza 
(Geflügelpest- AI) bei Wildvögeln die erforderlichen Seuchenpräventions- und -bekämpfungsmaßnah-
men, um eine Ausbreitung des Virus auf gehaltene Vögel und Geflügel zu verhindern. 
Als eine Seuchenpräventionsmaßnahme ist gemäß Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 
die Isolierung von gehaltenen Tieren der für die Geflügelpest empfänglichen Arten anzuordnen, wenn 
dadurch der Kontakt zwischen Wildvögeln und gehaltenen Vögeln und Geflügel und damit eine Aus-
breitung in den Haustierbestand vermieden wird. 
 
Als einzig wirksame „Isolierungsmaßnahme“ im Sinne des. Art. 55 Abs. 1 d der Verordnung (EU) 
2016/429 ist die Anordnung der Aufstallung von gehaltenen Vögeln und Geflügel gemäß § 13 Abs. 1 
S. 1 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) anzusehen. § 13 
Abs. 1. S. 1 Geflügelpestverordnung konkretisiert dahingehend die Seuchenpräventionsmaßnahme 
„Isolierung“ mit dem Ziel, Kontakt von Wildvögeln zu gehaltenen Vögeln und Geflügel zu verhindern. 
 
Grundlage zur Anordnung der Aufstallung gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 Geflügelpestverordnung ist die 
Durchführung einer Risikobeurteilung, in der u. a. die örtlichen Gegebenheiten, das sonstige Vorkom-
men oder Verhalten von Wildvögeln, die Geflügeldichte, der Verdacht oder Ausbruch auf Geflügelpest 
im eigenen oder angrenzenden Kreis, weitere Tatsachen zur Abschätzung der Gefährdungslage so-
wie die Risikobewertung des Friedrich-Loeffler-Instituts berücksichtigt werden sollen. 
 
Mit mehr als 4,9 Millionen Stück Geflügel insgesamt und einer Populationsdichte von mehr als  
1000 Stück Geflügel pro Quadratkilometer zählt der Landkreis Diepholz zu den geflügeldichten Regio-
nen in Niedersachsen. Außerdem verfügt der Landkreis Diepholz zweifelsfrei über solche Gebiete, in 
denen Wildvögel sich sammeln, rasten oder brüten (sog. avifaunistisch wertvolle Gebiete). Diese Um-
stände führen zu einem im Vergleich zu anderen Landkreisen höheren allgemeinen Seuchenrisiko in 
Bezug auf Vogelgrippe. 
  



Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 74/2021 vom 12.11.2021 
Seite 3 

Andererseits handelt es sich bei denjenigen Wirtschaftsgeflügelhaltern im Landkreis Diepholz, die den 
Kreis als Landkreis mit hoher Geflügeldichte auszeichnen, in der Mehrzahl um Masthähnchenbetriebe, 
in denen sich aufgrund der geschlossenen Haltungsform der Tiere die Biosicherheitsmaßnahmen 
besser umsetzen lassen als in Puten- und Entenhaltungen, in denen die Ställe vergleichsweise „offen“ 
sind und u. a. durch erforderliche Einstreuarbeiten während eines Durchganges mehr direkte und 
indirekte Kontakte von außerhalb bestehen. 
 
Im Hinblick auf die dynamischen Aspekte stellt sich das spezielle Seuchenrisiko für den Landkreis 
Diepholz derzeit  als angespannt dar: der jahreszeitenbedingte Vogelzug ist in vollem Gange, und in 
vielen Bundesländern mit Schwerpunkt an den Küsten wurde das HPAI-Virus bei Wildvögeln nachge-
wiesen; in Niedersachsen wurden seit dem 01.10.2021 bislang 9 Ausbrüche von Geflügelpest bei 
Wildvögeln amtlich festgestellt. 
 
Auch in Hausgeflügelbeständen in Niedersachsen ist es in den letzten Tagen zu drei Ausbrüchen von 
hochpathogener aviärer Influenza gekommen, einer davon im unmittelbar an den Landkreis Diepholz 
angrenzenden Landkreis Nienburg.  
 
Das Friedrich-Loeffler-Institut stuft in seiner jüngsten Risikoeinschätzung das Risiko des Aufflammens 
der Geflügelpest in der Wildvogelpopulation sowie des Wiedereintrags des Virus durch den herbstli-
chen Vogelzug mit einer anschließenden Verbreitung in der Wildvogel- und Wasservogelpopulation 
als hoch ein. Das Risiko einer Übertragung des HPAIV H5 auf Hausgeflügel und gehaltene Vögel in 
Deutschland wird als ebenfalls als hoch eingestuft. 
 
Auch das Risiko weiterer Einträge in deutsche Geflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen 
Einrichtungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln wird ebenfalls als hoch einge-
schätzt, insbesondere bei Haltungen in der Nähe von Wasservogelrast- und Wildvogelsammelplätzen, 
einschließlich Ackerflächen, auf denen sich Wildvögel sammeln, wie sie im Landkreis Diepholz zahl-
reich vorhanden sind. 
 
Bei der hochpathogenen Aviären Influenza handelt es sich um eine hochansteckende, anzeigepflichti-
ge Viruserkrankung beim Geflügel, deren Ausbruch erhebliche wirtschaftliche Folgen für alle Geflügel-
halter, Schlachtstätten und verarbeitende Industrien haben kann. 
 
Infektionen des Menschen mit diesen H5 N1 Viren wurden bislang nicht bekannt; dennoch kann eine 
Empfänglichkeit des Menschen gegenwärtig nicht völlig ausgeschlossen werden. 
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt muss aufgrund der Feststellungen im Landkreis Nienburg mit weiteren 
Ausbrüchen gerechnet werden. Aufgrund der hochinfektiösen Viruserkrankung und der bereits amtlich 
festgestellten Ausbrüche im In- und Ausland, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Erreger 
der Aviären Influenza bereits in andere Bestände verschleppt bzw. aus anderen Beständen einge-
schleppt wurde. Auch durch die Feststellungen des Virus bei Wildvögeln, wie beispielsweise Möwen 
und Eulen, zeigt, dass von einer Übertragungsmöglichkeit durch die Wildvogelpopulation ausgegan-
gen werden muss. 
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz kann als Zeitpunkt 
der Bekanntgabe und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Be-
kanntmachung folgt, festgelegt werden. 
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung wurde die sofortige Vollziehung der 
Maßnahme angeordnet. Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hätte in diesem Fall keine auf-
schiebende Wirkung. Ein besonderes öffentliches Interesse ist hier gegeben, weil durch die Ausbrei-
tung der Aviären Influenza unter anderem die Gefahr von gesundheitlichen wie auch von wirtschaftli-
chen Folgen erheblich wäre und deshalb sofort zu unterbinden war. 
 
Der Schutz hoher Rechtsgüter, wie der o.g., erfordert ein Zurückstehen der Individualinteressen etwa-
iger Geflügelhalter am Eintritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines eingelegten Rechtsbehelfs. 
Das öffentliche Interesse an umgehenden Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz gegen eine Weiter-
verbreitung der Seuche überwiegt. 
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Im Kreisgebiet werden zurzeit ca. 5 Millionen Stück Geflügel gehalten. Der Landkreis Diepholz weist 
damit eine hohe Geflügeldichte auf. Daher wurde die Maßnahme unter Berücksichtigung des einge-
räumten Ermessens sowie des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der geltenden Rechts-
vorschriften getroffen. Andere – ggf. mildere – Möglichkeiten, den Ausbruch der Tierseuche im Land-
kreis Diepholz schnell und wirksam zu verhindern, sind für nicht ersichtlich. 
 
Hinweise zu Ordnungswidrigkeiten: 
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. 
Ordnungswidrigkeiten können mit einem der Schwere der Zuwiderhandlung angemessenen Bußgeld 
bis zu 30.000,00 Euro geahndet werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungs-
gericht Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form (§ 55 a Abs. 1 bis 6 VwGO sowie Ver-
ordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach vom 24.11.2017) erhoben werden. 
 
Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht Hannover die aufschiebende Wirkung gemäß § 80  
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung ganz oder teilweise wiederherstellen. 
 
Diepholz, 12.11.2021 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
in Vertretung 
Kleine 
 
 
 
Hinweise: 

 Gemäß § 13 Abs. 3 der Geflügelpest-Verordnung kann ich in Einzelfällen Ausnahmen von der 
Aufstallungsanordnung genehmigen. 

 Nähere Informationen sind bei dem Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz unter 
der Telefon-Nummer 05441-976-1862 zu erhalten. 

 Diese Allgemeinverfügung finden Sie unter www.diepholz.de/amtliche-bekanntmachungen. 
 Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist unter der Telefonnummer 05441-976-

1862 sofort zu melden. 
 Die Haltung von Geflügel (Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, 

Truthühner, Wachteln oder Laufvögel) muss bei der zuständigen Behörde angezeigt sein  
(§ 26 Viehverkehrsverordnung). Wer dies bisher noch nicht gemacht hat und über keine Re-
gistriernummer für seinen Geflügelbestand verfügt, sollte die Anzeige über das Veterinäramt 
unverzüglich nachholen.  

 Auf die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen (§§ 3, 5 und 6 Geflügelpestverordnung) 
wird ausdrücklich hingewiesen. 

 
 
Rechtsgrundlagen: 

 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) 
 Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechts-

akte im Bereich der Tiergesundheit (Verordnung (EU) Nr. 2016/429) 
 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) 
 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
in der jeweils geltenden Fassung. 
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Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung des Landkreises Diepholz 
- Nr. 39/21/24 - 

zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel 
 
 
Auf der Grundlage der Art. 60 – 71 der VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 11 – 67 der VO (EU) 2020/687 
i. V. m. §§ 18 - 33 der GeflPestSchV werden nachstehende Maßnahmen bekannt gegeben und ver-
fügt: 
 
In der Gemeinde Hilgermissen im Landkreis Nienburg ist am 12.11.2021 der Ausbruch der Geflügel-
pest amtlich festgestellt worden. Von der um den Seuchenbestand festgelegten Schutzzone (früher 
„Sperrbezirk“) ist der Landkreis Diepholz nicht betroffen. 
 

1. Außerdem wird um den Seuchenbestand eine Überwachungszone (früher „Beobachtungsge-
biet“) mit einem Radius von mindestens zehn Kilometer festgelegt. Die Überwachungszone ist 
in dem folgenden Kartenausschnitt als blaue Linie mit folgenden Grenzen dargestellt: 
Die westliche Begrenzung der Überwachungszone verläuft (von Süd nach Nord) ausgehend 
vom Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Nienburg mit der Kreisstraße (K) 14 
(„Hoyaer Straße“) nordöstlich von Asendorf entlang der K 14 in nordöstlicher Richtung bis zum 
„Essener Heideweg“, diesen entlang bis zum „Heithüser Weg“, weiter entlang diesem in nord-
westlicher Richtung bis zum „Riethäuser Weg“ und diesen entlang in nördlicher, später in 
westlicher Richtung bis zum „Affendorfer Weg“, entlang dieser Straße in nordöstlicher, später 
nordwestlicher Richtung bis zur Straße „Wöpse“, diese entlang in nördlicher Richtung zur 
„Wöpser Steinkuhle“ und entlang dieser Straße in nordöstlicher Richtung bis  zum Schnitt-
punkt mit dem „Hauptkanal“, diesen entlang in nordwestlicher Richtung bis zur Landesstraße 
L 202 („Kanalstraße“). Weiter führt die Begrenzung entlang der L 202 in nordöstlicher Rich-
tung bis zur Straße „Kiwitt“, diese in südöstlicher, später nordöstlicher Richtung entlang über 
die Straßen „Normannshausen“ und „Normannshauser Weg“ bis zur „Bruchhauser Straße. 
Weiter geht es in nordöstlicher Richtung entlang dieser Straße bis zur Landesstraße L 331 
(„Bremer Straße“), dieser entlang in nordwestlicher Richtung bis zur Einmündung „Heidstraße“ 
und dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Kreisstraße K 145 („Holzmasse“). Dieser 
Straße in nördlicher Richtung entlang geht es bis zur „Verdener Straße“ und an dieser in 
nordöstlicher Richtung entlang bis zum Schnittpunkt der „Verdener Straße“ mit der Landkreis-
grenze zum Landkreis Nienburg östlich von Schwarme. 
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2. Gleichzeitig werden die nachstehenden Seuchenbekämpfungsmaßnahmen angeordnet.  
 

3. Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahmen wird angeordnet, soweit nicht bereits kraft Ge-
setzes die aufschiebende Wirkung aufgehoben ist. 
 

4. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und gilt so lange, 
bis sie wieder aufgehoben wird. 

 

Seuchenbekämpfungsmaßnahmen zu Nr. 2 
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1. Anzeigepflicht: Tierhaltende Betriebe haben dem Veterinäramt unverzüglich die 

Anzahl der gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts 

und der verendeten gehaltenen Vögel, sowie jede Änderung anzuzeigen. 

(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 5 und § 27 Abs. 3 GeflPestSchV)  

x x 

2. Verbringungsverbot: Folgende Tiere und Erzeugnisse dürfen nicht in oder aus 

einem Bestand verbracht werden: 
 

- Vögel,  x x 

- Fleisch von Geflügel und Federwild, x x 

- Eier, x x 

- sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte, die von Geflügel und Fe-

derwild stammen, 
x x 

- Futtermittel. x x 

Ausgenommen hiervon sind  

- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die als sichere Waren gelten. Als sicher 

gelten die Waren nach Anhang VII der VO (EU) 2020/687, das sind insbe-

sondere Fleisch und Milch, die in bestimmter Weise behandelt wurden. Ein-

zelheiten können beim Veterinäramt erfragt werden. 

- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die der einer Behandlung nach Anhang 

VII der VO (EU) 2020/687 unterzogen wurden, das sind bestimmte Wärme-

behandlungsverfahren. 

- Erzeugnisse oder sonstige seuchenrelevante Materialien, die vor Beginn der 

Seuche, d. h. vor dem 11.11.2021 gewonnen oder erzeugt wurden. 

- Erzeugnisse, die in der Schutzzone hergestellt wurden und von Vögeln ge-

wonnen wurden, die außerhalb der Schutzzone gehalten wurden. 

- Folgeprodukte dieser aufgezählten Erzeugnisse. 

(Art. 27 Abs. 1 bis Abs. 4 und Art. 42 VO (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 71 

VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 1 und § 27 Abs. 4 Nr. 1 Gefl-

PestSchV) 

x x 
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3. Aufstallungspflicht: Tierhaltende Betriebe haben alle gehaltenen Vögel (Aves) 

von freilebenden Vögeln abzusondern. Gehaltene Vögel sind mit Ausnahme von 

Tauben in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung zu halten, die 

aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abde-

ckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbe-

grenzung bestehen muss. 

(Art. 25 Abs. 1 a) und Art. 40 VO (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 71 VO (EU) 

2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 2 und § 13 Abs. 1 GeflPestSchV) 

x x 

4. Eigenüberwachung: Tierhaltende Betriebe haben eine zusätzliche Überwachung 

im Betrieb durchzuführen, indem die gehaltenen Vögel einmal am Tag auf Ver-

änderungen zu prüfen sind (gesteigerte Todesrate, verringerte Beweglichkeit der 

Tiere, signifikanter Anstieg oder Rückgang der Produktionsdaten). Jede erkennba-

re Änderung ist dem Veterinäramt unverzüglich telefonisch mitzuteilen (Tel. 

05441-976-1862). 

(Art. 25 Abs. 1 b) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x x 

5. Schadnagerbekämpfung: Tierhaltende Betriebe haben Maßnahmen zur Bekämp-

fung von Insekten und Nagetieren sowie anderer Seuchenvektoren im Betrieb und 

um den Betrieb herum ordnungsgemäß anzuwenden und hierüber Aufzeichnun-

gen zu führen. 

(Art. 25 Abs. 1 c) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x x 

6. Hygienemaßnahmen: Tierhaltende Betriebe haben an allen Zufahrts- und Ab-

fahrtswegen täglich Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. Hierzu sind die auf 

der Webseite des DVG unter https://www.desinfektion-dvg.de gelisteten Desin-

fektionsmittel für Stallungen zu verwenden. 

(Art. 25 Abs. 1 d) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x x 

7. Hygienemaßnahmen: Tierhaltende Betriebe haben zum Schutz vor biologischen 

Gefahren sicherzustellen, dass jegliche Personen, die mit den gehaltenen Vögeln 

im Betrieb in Berührung kommen oder den Betrieb betreten oder verlassen, Hygi-

enemaßnahmen beachten, insbesondere gelten folgende Maßnahmen: 

 

- Die Ställe und sonstigen Standorte dürfen von betriebsfremden Personen nur 

mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten 

werden. Diese ist nach dem Verlassen abzulegen und bei Mehrwegschutz-

kleidung regelmäßig bei mind. 60 °C zu waschen, Einwegschutzkleidung ist 

nach Gebrauch unschädlich in einer vor unbefugtem Zugriff geschützten 

Restmülltonne zu entsorgen. 

x x 

- Schutzkleidung von Betriebsangehörigen ist ebenfalls nach Gebrauch unver-

züglich zu reinigen und zu desinfizieren bzw. Einwegschutzkleidung nach 

Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird. 

x x 

(Art. 25 Abs. 1 e) und Art. 40 VO (EU) 2020/687 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 2 und § 

27 Abs. 4 Nr. 2 und § 6 Abs. 1 GeflPestSchV) 
 

8. Aufzeichnungspflicht: Tierhaltende Betriebe haben eine vollständige Aufzeich-

nung über alle Personen zu führen, die den Betrieb besuchen, und dem Veteri-

näramt auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Das gilt nicht für Besucher, die bei 

einem geschlossenen System keinen Zugang zu zur Tierhaltung hatten. 

(Art. 25 Abs. 1 f) und Abs. 2 und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x x 

  

https://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=1789
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9. Tierkörperbeseitigung: Tierhaltende Betriebe haben ganze Tierkörper und Teile 

von toten oder getöteten gehaltenen Vögeln als Material der Kategorie 2 nach den 

Vorgaben der VO (EU) 1069/2009 bei folgendem beauftragten Entsorgungsunter-

nehmen ordnungsgemäß zu beseitigen: 

Rendac Icker GmbH & Co. KG 

Tel. 0800 779 333 3 

(Art. 25 Abs. 1 g) und Abs. 2 und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x x 

10. Freilassen von Vögeln: Niemand darf gehaltene Vögel zur Aufstockung des 

Wildvogelbestands freilassen. 

(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 4 und § 27 Abs. 4 Nr. 3 Ge-

flPestSchV) 

x x 

11. Veranstaltungen: Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten 

oder Veranstaltungen ähnlicher Art ist verboten. 

(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 6 und § 27 Abs. 4 Nr. 4 Ge-

flPestSchV) 

x x 

12. Transport: Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches 

Fleisch von Geflügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel und 

sonstige Materialien, die Träger des hochpathogenen aviären Influenzavirus sein 

können, befördert worden sind, sowie Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit ge-

haltenen Vögeln befahren worden ist, sind unverzüglich nach jeder Beförderung 

nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde zu reinigen und zu desinfizie-

ren. 

(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 7 und § 27 Abs. 4 Nr. 5 Ge-

flPestSchV) 

x x 

 
Hinweise: 

 Anzeigepflicht: Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Veterinäramt unver-
züglich anzuzeigen. 
(§ 4 Tiergesundheitsgesetz) 

 Ausnahmegenehmigungen: Für bestimmte Maßnahmen kann die Veterinärbehörde Ausnah-
men genehmigen. Das gilt z. B. für das Aufstallungsgebot bzw. die Absonderung und für das 
Verbringen von Geflügel, Legehennen, Eintagsküken, Schweinen, Bruteiern, Konsumeiern, 
frischem Geflügelfleisch oder Fleischerzeugnissen oder tierischen Nebenprodukten.  

 Ordnungswidrigkeiten: Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften zur Bekämpfung der 
Geflügelpest zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 
(§ 32 Abs. 1 Nr. 4 Tiergesundheitsgesetz) 

 
Begründung: 
Die Aviäre Influenza (von lat. avis, Vogel), umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt, ist eine 
durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im wilden Wasservogel 
hat. Diese Viren treten in zwei Varianten (gering oder hochpathogen) und verschiedenen Subtypen 
(H1-16 in Kombination mit N1-9) auf. Geringpathogene aviäre Influenzaviren (LPAIV) der Subtypen H5 
und H7 verursachen bei Hausgeflügel, insbesondere bei Enten und Gänsen, kaum oder nur milde 
Krankheitssymptome. Allerdings können diese Viren spontan zu einer hochpathogenen Form (hochpa-
thogene aviäre Influenzaviren, HPAIV) mutieren, die sich dann klinisch als Geflügelpest zeigt. 
 
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit schweren allgemeinen Krankheits-
zeichen. Bei Hühnern und Puten können innerhalb weniger Tage bis zu 100 % der Tiere erkranken 
und sterben. Enten und Gänse erkranken oftmals weniger schwer, die Krankheit führt bei diesen Tie-
ren nicht immer zum Tod und kann bei milden Verläufen gänzlich übersehen werden. Das führt zu 
hohen Leiden und Schäden bei diesen Tieren. Die wirtschaftlichen Verluste sind ebenfalls entspre-
chend hoch. 
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Kranke Tiere scheiden den Erreger massenhaft mit dem Kot sowie mit Schleim oder Flüssigkeit aus 
Schnabel und Augen aus. Bei direktem Kontakt stecken sich andere Tiere durch Einatmen oder Aufpi-
cken von virushaltigem Material an. Auch Eier, die von infizierten Tieren gelegt werden, können virus-
haltig sein. 
 
Für den Menschen besteht die Gefahr einer Ansteckung durch intensiven Kontakt mit infiziertem Ge-
flügel. In Abhängigkeit vom jeweiligen Virusstamm können diese Infektionen auch beim Menschen 
tödlich verlaufen. Infektionsquelle sind kranke oder an Geflügelpest verendete Tiere sowie deren Aus-
scheidungen, insbesondere der Kot. Bei Ausbruch der Geflügelpest hat der Gesetzgeber daher un-
verzügliche Seuchenbekämpfungsmaßnahmen festgelegt. 
 
Die Bekämpfung der hochpathogenen Geflügelpest (Hochpathogene Aviäre Influenza) ist im EU-
Recht in der VO (EU) 2016/429 und VO (EU) 2020/687 geregelt. Bei der Geflügelpest handelt es sich 
um eine bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A nach Art. 5 Abs. 1 iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 a) 
VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. V. m. dem Anhang der VO (EU) 2018/1882. Somit 
gelten die vorgegebenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen.  
 
Art. 71 der VO (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, zusätzlich zu den Seu-
chenbekämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale Maßnahmen festzulegen, sofern 
die nationalen Maßnahmen diesem dem europäischem Recht genügen und zur Bekämpfung der Aus-
breitung der Seuche erforderlich und verhältnismäßig ist. Die nationale Geflügelpest-Verordnung (Ge-
flP-VO) gilt somit in allen Teilen weiter, sofern sie nicht geringere Anforderungen als das europäische 
Recht stellt oder diesem widerspricht und die Maßnahmen erforderlich und verhältnismäßig sind. 
 
Der aktuelle Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügelpest) am 11.11.2021 in der 
Gemeinde Hilgermissen im Landkreis Nienburg ergibt sich aus folgenden Informationen: Ergebnis der 
Laboruntersuchung des Friedrich-Loeffler-Instituts vom 12.11.2021. Die amtliche Bestätigung des 
Ausbruchs der hochpathogenen Geflügelpest erfolgt nach Art. 11 VO (EU) 2020/687.  
 
Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt, so legt die zuständige Behörde eine Sperrzo-
ne ein, bestehend aus einer Schutzzone von mindestens 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb und 
einer Überwachungszone von mindestens 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb. Diese Zonen sind 
auch festzulegen, wenn der Ausbruch in einem benachbarten Landkreis/Bundesland/Mitgliedstaat 
liegt und der Radius sich bis in das Gebiet des eigenen Landkreises erstreckt. Im Grenzbereich ist die 
Zone dann fortzuführen. 
 
Die kleinere Schutzzone ist ein Teilgebiet der größeren Überwachungszone und entspricht dem frühe-
ren Sperrbezirk nach nationalem Recht. Die Sperrzone enthält teilweise weitergehende Maßnahmen 
als die Überwachungszone. Nach Aufhebung der Schutzzone gelten die Maßnahmen der Überwa-
chungszone weiter. Das ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 21 Abs. 1 a) i. V. m. 
Anhang V und Anhang X der VO (EU) 2020/687.  
 
Die Überwachungszone entspricht dem früheren Beobachtungsgebiet nach nationalem Recht und 
kann frühestens nach 30 Tagen aufgehoben werden kann. Das ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 
2016/429 i. V. m. Art. 39 Abs. 1 i. V. m. Anhang V und Anhang XI der VO (EU) 2020/687. Beide Zonen 
bleiben bestehen, bis die jeweilige Festsetzung wieder aufgehoben wird. 
 
Bei der Festlegung sowohl der Schutzzone als auch der Überwachungszone wurden das Seuchenpro-
fil, die geografische Lage, ökologische und hydrologische Faktoren, Witterungsverhältnisse, Vektoren, 
die Ergebnisse durchgeführter epidemiologischer Untersuchungen, Ergebnisse von Labortests, Seu-
chenbekämpfungsmaßnahmen und sonstige relevante epidemiologische Faktoren berücksichtigt. 
Soweit bekannt (Art. 64 Abs. 1 VO (EU) 2016/429) wurden ebenfalls Strukturen des Handels und der 
örtlichen Geflügelhaltungen, das Vorhandensein von Schlachtstätten sowie natürliche Grenzen und 
Überwachungsmöglichkeiten und das Vorhandensein von Verarbeitungsbetrieben für Material der 
Kategorie 1 oder 2, berücksichtigt.  
 
Bei Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügelpest) als Seuche der Kategorie A hat 
die Veterinärbehörde entsprechend den angegebenen Rechtsgrundlagen unverzüglich verschiedene 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in der Sperrzone anzuordnen. Die Verbreitung der Geflügelpest 
auf andere Bestände erfolgt insbesondere durch den Handel mit diesen Tieren, deren Eiern oder 
sonstigen Produkten. Eine Verbreitung kann auch indirekt erfolgen, z. B. durch kontaminierte (verun-
reinigte) Fahrzeuge, Personen, Geräte, Verpackungsmaterial, Kontakt zu Wildvögeln usw. Um einer 



Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 74/2021 vom 12.11.2021 
Seite 10 

Virusverschleppung aus infizierten Beständen vorzubeugen, darf das Betreuungspersonal den Stall 
nur nach Schuh- und Kleidungswechsel sowie gründlicher Reinigung und Desinfektion verlassen. Alle 
Materialien und Geräte, die im Stallbereich verwendet werden, müssen gründlich gereinigt und fach-
gerecht desinfiziert werden. 
 
Jede einzelne der getroffenen Seuchenbekämpfungsmaßnahme ist geeignet, erforderlich und ange-
messen und damit verhältnismäßig ist, um die Geflügelpest zu bekämpfen.  
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe und 
damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, festge-
legt werden. Von dieser Möglichkeit wird zur Verhütung der Weiterverbreitung der Geflügelpest vorlie-
gend Gebrauch gemacht.  
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
Nach § 37 TierGesG hat die Anfechtung bestimmter Anordnungen keine aufschiebende Wirkung. 
Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO kann die sofortige Vollziehung für sonstige Anordnungen im besonde-
ren öffentlichen Interesse angeordnet werden. Diese Voraussetzung liegt hier vor, da die Ausbreitung 
der Geflügelpest und somit die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen Folgen so-
fort unterbunden werden muss. Es besteht ein besonderes öffentliches Interesse daran, dass die Fest-
legungen der Schutz- und Überwachungszone und die damit einhergehenden notwendigen Seuchen-
bekämpfungsmaßnahmen schnellstmöglich wirksam und durchsetzbar werden.  
 
Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzögerung durch Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung, 
würde die Verbreitung der Geflügelpest begünstigt oder könnte eine bereits stattgefundene Ver-
schleppung erst verspätet erkannt werden. Dadurch würden den betroffenen empfänglichen Tieren 
erhebliche, letztlich vermeidbare Leiden und Schäden sowie den Halterinnen und Haltern erhebliche 
wirtschaftliche Schäden zugefügt werden. 
 
Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung überwiegt das besondere öffentliche Interesse 
daran, dass auch während eines Rechtsmittelverfahrens die erforderlichen Seuchenbekämpfungs-
maßnahmen durchgeführt werden können. Die Maßnahmen dienen dem Schutz sehr hoher Rechtsgü-
ter. Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche und der damit verbundene wirtschaftliche Schaden 
sind höher einzuschätzen als persönliche Interessen an der aufschiebenden Wirkung als Folge eines 
eingelegten Rechtsbehelfs. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungs-
gericht Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form (§ 55 a Abs. 1 bis 6 VwGO sowie Ver-
ordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach vom 24.11.2017) erhoben werden. 
 
Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht Hannover die aufschiebende Wirkung ganz oder 
teilweise anordnen. 
 
Diepholz, der 12.11.2021 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
in Vertretung 
Kleine 
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Rechtsgrundlagen: 
 Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechts-

akte im Bereich der Tiergesundheit (VO (EU) 2016/429) 
 Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen 

zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstel-
lung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung 
dieser gelisteten Seuchen darstellen (VO (EU) 2018/1882) 

 Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergänzung der VO (EU) 2016/429 hinsichtlich Vor-
schriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (VO (EU) 
2020/687) 

 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung - GeflPestSchV)  
 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  
 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Ver-

zehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG)  
Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) 

 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
 Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (Viehver-

kehrsverordnung) 
in der jeweils gültigen Fassung 
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